
Bauverbotsz
one (2

0 m)

Baubesch
ränkungssz

one (4
0 m)

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Solarpark Danewitz"
Teilräumlicher Geltungsbereich 1 (TG1)
(in Aufstellung)

Fahrbahnrand

Fah
rba

hn
ran

d 579
580

574

Weg

Kreiss
tra

ße K 6005

85

88

86

248

244
84

83

243

242

246

82

Zufahrt zum
angrenzenden Solarpark Danewitz

64 m

63 m

63 m

62 m
63 m

64 m

63 m

63 m

64 m

62 m

64 m

64 m

63 m

63 m

62 m

63 m

62 m

65 m

64 m

63 m

63 m

Agri-PV

SO

Gemarkung Danewitz
Flur 002

Gemarkung Biesenthal
Flur 008

Grenzgraben

Entwick
lung: exte

nsiv
es G

rünland (A
1)

Entwicklung: extensives Grünland (A2)

Erhalt des Extensivgrünlands (V6)

Gewässerrandstreifen (Breite mind. 5 m)

15
,0

15
,0

10,0

4,0

4,0

8,0

20,0

20,0

5,6

7,0

7,05,0

14,2

6,0 12
,1

4,0

4,0

581
581

STADT
BIESENTHAL

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
"Agri-Photovoltaikanlage Danewitz"

ENTWURF
für die Betei l igungen nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB

Teil I und II

Teil I. Planzeichnung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Agri-Photovoltaikanlage Danewitz"

Übersichtskarte (o. M.): © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0

Stadt Biesenthal
vertreten durch das
Amt Biesenthal-Barnim
Berliner Str. 1
16359 Biesenthal
info@amt-biesenthal-barnim.de
www.amt-biesenthal-barnim.de 

STADT/ AMT
Green Ocean GmbH
Werner-von-Siemens-Allee 1
74172 Neckarsulm

VORHABENTRÄGERIN

Inh. Marlene Theiner, Stadtplanerin (ByAK)
Lindenstr. 26, 86420 Diedorf
theiner@klimagerecht-planen.de
www.klimagerecht-planen.de

PLANUNGSBÜRO

1160x750mm

Hinweis: Wesentl iche Änderungen zur Vorentwurfsfassung vom
19.12.2024 sind farbl ich gekennzeichnet.

Bemaßung10

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND ZEICHNERISCHE HINWEISE

Leitungsverlauf unteriridisch mit Schutzstreifen beidseitig 4 m (Erdgastransport- und
Gasverteilungsleitungen sowie Fernmeldekabel und Leerrohrsysteme mit Glasfaserkabeln
der EWE NETZ GmbH); tatsächliche Lage kann abweichen.
Die Vorgaben des Anlagenbetreibers sind zu beachten.

Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
"Solarpark Danewitz" (teilräumlicher Geltungsbereich 1)

Bauverbotszone (20 m zum Fahrbahnrand) gemäß § 24 Abs. 1 BbgStrG

Baubeschränkungszone (40 m zum Fahrbahnrand) gemäß § 24 Abs. 2 BbgStrG

Gehölzbestand außerhalb des Geltungsbereichs
(schematische Darstellung, nicht bestands- und lagegetreu)

Bestehende Verkehrsflächen (befestigt)
(schematische Darstellung, nicht bestands- und lagegetreu)

SO "Agri-PV"

GR II
200 m²

UK-TK 3,0 m

GR I
46.980 m²

MH 4,5 m
GH 3,5 m

TEIL II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

TF1 Zulässigkeit von Vorhaben
(gem. § 12 Abs. 3a BauGB i. V. m. § 9 Abs. 2 BauGB)

Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat. Änderungen des Durchführungsvertrags oder der 
Abschluss eines neuen Durchführungsvertrags sind zulässig.

TF2 Art der baulichen Nutzung
(gem. § 12 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet SO "Agri-Photovoltaik"
(1) Die in der Planzeichnung als Sonstiges Sondergebiet (SO) „Agri-PV“ gekennzeichnete Bereich, wird im

Sinne des § 11 Abs. 1 und 2 BauNVO als Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung 
„Agri-Photovoltaikanlage“ festgesetzt. Diese Flächen sind zur gleichzeitigen Nutzung für landwirtschaftliche 
Zwecke und zur Errichtung und zum Betrieb einer Agri-Photovoltaikanlage bestimmt.

(2) Allgemein zulässig sind:
1. die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung,
2. die Errichtung und der Betrieb technischer Betriebs- und Versorgungsanlagen die unmittelbar der 

Zweckbestimmung des Sondergebiets dienen (wie beispielsweise Leitungen, Trafostationen, 
Übergabestationen, Wechselrichter, Stromspeicheranlagen, Ladestationen, Wartungsgebäude, bauliche 
Anlagen zur Löschwasserbevorratung, etc.), sowie sonstige Nebenanlagen, die dem Solarpark und/ oder der 
Landwirtschaft dienen (wie beispielsweise Tierunterstände, Tränken, etc.).

3. die gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung der Flächen, insbesondere durch Anbau von Nutzpflanzen oder 
Sonderkulturen oder durch Weidewirtschaft,
Hinweis: die Anforderungen an die landwirtschaftliche Hauptnutzung (gem. DIN SPEC 91434:2021-05) sind 
zu berücksichtigen (vgl. Hinweis H1).

4. Einfriedungen,
5. die für die Wartung notwendigen und die sonstigen Erschließungsflächen (z. B. Feuerwehrzufahrten),
6. Anlagen zur technischen Überwachung und der Sicherheitsüberwachung der Agri-Photovoltaikanlage.

(3) Nach Ende der Photovoltaiknutzung sind die baulichen und technischen Anlagen rückstandslos zu entfernen.
(4) Die Folgenutzung nach endgültigem Rückbau der baulichen Anlagen ist „Fläche für die Landwirtschaft“.

TF3 Maß der baulichen Nutzung (gem. § 12 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

(1) Zulässige Grundfläche (GR)
(gem. § 16 und § 19 BauNVO)

1. Die Grundfläche der Module (GR I) (horizontal überdeckte Fläche) darf maximal 46.980 m² betragen.
2. Die Grundfläche der Nebenanlagen (GR II) gemäß TF 2 (2) Nr. 2 dieser Satzung darf maximal 200 m² 

betragen.
3. Die Grundfläche der gemäß TF 2 (2) Nr. 6 zulässigen Anlagen (Verkehrsflächen) (GR III) darf maximal 

6.500 m² betragen.
(2) Anlagen- und Gebäudehöhe

(gem. §§ 16 und 18 BauNVO)

1. Bezugspunkt für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen ist die natürliche Geländeoberfläche.
2. Modulhöhe (MH)

Solarmodule dürfen eine maximale Höhe von 4,50 m über natürlichem Gelände nicht überschreiten. Der 
obere Bezugspunkt ist der oberste Punkt der Modulaußenkante.

3. Abstand Unterkante (UK) zur Geländeoberkante (GOK)
Der Abstand zwischen der Unterkante Trägerkonstruktion (UK-TK) und Geländeoberkante muss mindestens 
3,00 m betragen.

4. Gebäudehöhe (GH)
Die gemäß TF 2 (2) Nr. 2 dieser Satzung zulässigen Gebäude dürfen eine Höhe von 3,50 m nicht 
überschreiten. Es gilt das Maß zwischen dem Schnittpunkt der Außenkante des Gebäudes mit der 
Geländeoberkante und dem höchsten Punkt des Gebäudes.

TF 4 Überbaubare Grundstücksflächen, Stellung der baulichen Anlagen
(gem. § 12 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

(1) Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in der Planzeichnung durch Baugrenzen festgelegt. Bauliche 
Anlagen sind nur innerhalb der festgesetzten Baugrenzen zulässig.
Ausgenommen hiervon sind:

1. Temporäre Schutzzäune im Bereich von Ausgleichsflächen zum Schutz der Pflanzungen vor Wildverbiss. Die 
Schutzzäune sind bei erfolgreichem Bewuchs nach spätestens 10 Jahren rückzubauen.

2. Zufahrten, Aufstellflächen und Erschließungswege. Diese dürfen auch außerhalb der Baugrenzen errichtet 
werden, sofern sie in einer wasserdurchlässigen Bauweise errichtet werden oder als befahrbare 
Vegetationsflächen angelegt sind.

(2) Stellung der baulichen Anlagen
1. Die Photovoltaikmodule sind in aufgeständerter Bauweise zu errichten.
2. Die Aufstellung der Solarmodule erfolgt in Reihenbauweise.
3. Der Abstand von aneinander gesetzten Modulzeilen (gemessen am Modulrand der Ober- und Unterkante) 

muss mindestens 10 cm betragen.

TF 5 Abweichende Abstandsflächen, Abstände (gem. § 12 BauGB i. V. m.  § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)

Es gilt die Abstandsflächenregelung gemäß § 6 BbgBO. Abweichend hiervon dürfen Einfriedungen (inkl. 
Übersteigschutz) von über 2,0 m Höhe ohne Abstand an den Grundstücksgrenzen errichtet werden, sofern sie 
sich innerhalb der Baugrenzen befinden.

TF 6 Boden- und Grundwasserschutz mit Vermeidungsmaßnahmen
(gem. § 12 BauGB i. V. m. § 1a Abs. 2 BauGB und § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(1) Bodenversiegelung, Niederschlagswasserversickerung
1. Zur Gründung der Module sind Ramm- oder Schraubprofile vorzusehen.
2. Erforderliche neu zu errichtende Verkehrsflächen, wie interne Erschließungswege, Zufahrten, Stellflächen 

oder Stellplätze, sind versickerungsfähig in wassergebundener Weise oder in wasserdurchlässigen 
Materialien auszuführen (z. B. Schotterrasen, Rasenpflaster, Rasensteine, wassergebundene Decke) oder als 
befahrbare Vegetations- oder Landwirtschaftsflächen zu belassen. Eine dauerhafte Neuversiegelung von 
Verkehrsflächen, z. B. durch Asphalt, ist unzulässig.

3. Das im Sondergebiet anfallende Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück flächenhaft zu versickern oder 
als Bewässerung für die landwirtschaftliche Nutzung (z. B. bei Sonderkulturen) zu verwenden. Eine 
Rinnenbildung an den Tropfkanten der Module ist zu vermeiden.

(2) Abgrabungen und Aufschüttungen
1. Der natürliche Geländeverlauf ist beizubehalten. Abgrabungen und Aufschüttungen sind bis zu einer 

maximalen Höhenabweichung vom natürlichen Gelände von ± 0,30 m zulässig, soweit sie zur Herstellung der 
baulichen Anlagen aus technischen Gründen zwingend erforderlich sind.

2. Der Übergang zwischen Auffüllungen bzw. Abgrabungen und der natürlichen Geländeoberfläche sind 
flächenhaft herzustellen.

TF 7 Grünordnung mit Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen
gem. § 12 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nrn. 20 u. 25 BauGB, § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 5 BbgNatSchAG u. § 9 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 BNatSchG

(1) Flächen innerhalb des Sondergebiets (SO)
1. Entwicklungsziel: Die unbebauten und nicht für die Landwirtschaft genutzten Flächen innerhalb des 

Sondergebiets sind als Vegetationsflächen zu belassen.
2. Herstellung: Begrünung durch Selbstbegrünung oder durch Ansaat mit der Verwendung von autochthonem 

Saatgut der Herkunftsregionen Nordostdeutsches Tiefland (UG 4) oder Uckermark mit Odertal (UG22); 
Mischungsverhältnis mind. 30-40 % Kräuter und max. 70 % Gräser (Saatgutmischung z. B. Blühmischung 
Brandenburg mehrjährig; Saatgutmischung von Saaten Zeller „Saatgutmischung für Photovoltaikanlagen“). 
Statt dieses Saatguts ist eine Mahdgutübertragung von geeigneten Spenderflächen in Absprache mit dem 
Landesamt für Umwelt, Referat N3, Abteilung Naturschutz und Brandenburger Naturlandschaften möglich.

3. Pflege: Die Pflege soll bedarfsgerecht unter Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Nutzung des 
Sondergebiets erfolgen.

(2) Erhalt von sonstigen Bepflanzungen (V6)
Die in der Planzeichnung als zu erhalten festgesetzte sonstige Bepflanzung (Extensivwiese) ist zu erhalten .
Hinweis: Der angrenzende Gehölzbestand ist unter Beachtung der Schutzmaßnahmen gemäß DIN18920 zum 
Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen wirksam zu schützen.

(3) Ausgleichsmaßnahmen
1. Für die Kompensation des Eingriffs durch den Bebauungsplan ist gemäß Barnimer Modell ein 

Kostenäquivalent in Höhe von 32.194 € zu erbringen. Alternativ können intensiv genutzte Ackerflächen in 
Höhe von 5.853 m² bereitgestellt werden, die in extensives Grünland umgewandelt werden. Der Ausgleich 
erfolgt innerhalb des Geltungsbereichs durch die Maßnahmen A1 und A2 (Umwandlung von intensiv 
genutztem Ackerland in extensives Grünland) auf einer Fläche von 8.696 m2 . Das Vorhaben ist folglich 
ausreichend kompensiert. Es verbleibt eine Überkompensation von 2.843 m².

2. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(A1 und A2; Fläche: 8.696 m2)
a. Entwicklungsziel: Die in der Planzeichnung festgesetzten Flächen sind als extensives Grünland zu 

entwickeln.
b. Herstellung: wie TF 7 (1) Nr. 2.
c. Pflege: Die Pflege der Flächen erfolgt extensiv durch eine ein- bis zweimalige Mahd unter vollständigem 

Abtransport des Mähguts. Die Mahd darf nicht vor dem 15.07. eines Jahres erfolgen.
d. Mulchung ist unzulässig.
e. Es ist auf den Einsatz von synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ebenso wie auf den Einsatz 

von Gülle zu verzichten.
f. Eine chemische Unkrautbekämpfung ist nicht zulässig. Sie kann, soweit dies bis zur Entwicklung des 

extensiven Grünlandes erforderlich ist, gegebenenfalls mechanisch oder thermisch durchgeführt werden.
4. Der gesamte Bereich der Ausgleichsflächen dient für die Dauer des Eingriffs ausschließlich Zwecken des 

Arten- und Biotopschutzes; anderweitige Nutzungen sind ausgeschlossen. Innerhalb des in der Planzeichnung
festgesetzten Bereichs kann eine Zufahrt zum Solarpark mit einer Breite von maximal 6,0 m zugelassen 
werden. Diese ist in wasserdurchlässiger Bauweise zu errichten. Die Befahrung dieser Fläche zum Zweck der 
Gewässerpflege des angrenzenden Grenzgrabens ist ebenfalls zulässig.

TEIL I: ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

1.

2.

3.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB)

Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung
"Agri-Photovoltaikanlage"

Überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nrn. 20, 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, sowie von Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b und Abs. 6 BauGB)

Agri-PV

SO

Einfahrtsbereich (eine Zufahrt mit einer maximalen Breite von 6 m zulässig)

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (Leitungsschutzstreifen)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
Hinweis: die tatsächliche Lage des Leitungsverlaufs und somit des Schutzstreifens kann
abweichen und muss vor Bau zwingend bei der EWE Netz GmbH angefragt werden.

Füllschema der Nutzungsschablone

maximal zulässige Grundfläche (GR)
der Module (horizontal überdeckte Fläche)

maximal zulässige Grundfläche (GR) der
gemäß TF 2 (2) Nr. 2 zulässigen Nebenanlagen

maximal zulässige Modulhöhe (MH)
über Geländeoberkante (GOK)

maximal zulässige Gebäudehöhe

Mindestabstand Unterkante Trägerkonstruktion (UK-TK)
zur Geländeoberkante (GOK)

GR I 46.980 m²

GR II 200 m²

MH 4,5 m

GH 3,5 m

UK-TK 3,0 m

4.

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB)

Erhalt: sonstige Bepflanzungen (hier: Extensivgrünland) (V6)

Art der baulichen Nutzung

Grundfläche
Nebenanlagen

(GR II)
Mindestabstand

Unterkonstruktion zur
Geländeoberkante

(UK-TK)

Grundfläche Module
(GR I)

Modulhöhe (MH)
Gebäudehöhe (GH)

Planzeichen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

6.

Private Straßenverkehrsfläche (Zufahrt; Lage kann innerhalb des
Zufahrtsbereichs abweichen)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
Natur und Landschaft mit Flächennummerierung (z. B. A1)A1

Amt Biesenthal-Barnim

Fassung vom 26.02.2026

VERFAHRENSVERMERKE

Vermessungs- und Katasterrechtliche Bescheinigung
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom 23.09.2024 und 
weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist 
hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zu 
bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig möglich.
Schorfheide, den . . . . . . . . . . . .

.............................................
C. Kühne, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (Siegel)

Öffentliche Auslegung
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 26.02.2026 wurde mit der 
Begründung einschließlich Umweltbericht und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Informationen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . öffentlich ausgelegt.
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am . . . . . . . . . .

Satzungsbeschluss
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Agri-Photovoltaikanlage", bestehend aus der Planzeichnung (Teil I) 
mit Textlichen Festsetzungen (Teil II) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Teil III), in der Fassung 
vom . . . . . . . . . . .  wurde am . . . . . . . . . . . . von der Stadtverordnetenversammlung als Satzung beschlossen.

Biesenthal, den . . . . . . . . . . . .

.............................................
A. Nedlin, Amtsdirektor (Siegel)

Ausfertigungsvermerk
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Agri-Photovoltaikanlage", 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil I) mit Textlichen Festsetzungen (Teil II) und dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan (Teil III), mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom . . 
. . . . . . . . . . übereinstimmt.

Ausgefertigt Biesenthal, den . . . . . . . . . . . . 

.............................................
A. Nedlin, Amtsdirektor (Siegel)

Bekanntmachungsvermerk
Der Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde am . . . . . . . . . gemäß § 10 
Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB im Amtsblatt für das Amt Biesenthal-Barnim Nr.  . . . . . . . .  bekannt gemacht.

Biesenthal, den . . . . . . . . . . . . 

.............................................
A. Nedlin, Amtsdirektor (Siegel)

Auszug aus dem Amtlichen Liegenschaftskataster (ALKIS); Höhenbezugssystem: DHHN2016; UTM33/ ETRS89, 6-stellig/ EPSG 25833 (© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0; Stand 09/2024)

PLANUNTERLAGEN

Flur 002

244

64 m

Bestehende Verkehrsflächen (unbefestigt)

bestehende Grundstücksgrenzen mit Flurstücksnummern

Flurnummer

Gemarkungsgrenze/ Flurgrenze

Höhenlinien mit Höhenangabe in Meter über Normalhöhen-Null (NHN)
Höhenbezugssystem: DHHN2016

Böschung

Gemäß Vermessung Stand 19.05.2025 (Vermessungsbüro Kühne):

Bestandsbaum

Oberflächengewässer (hier: Danewitzer Grenzgraben)

Gewässerrandstreifen gem. § 38 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen zu Gunsten der Nutzungsberechtigten
der Flurstücksnummern 88, 245, 246, 247 und 248 (Flur 002, Gemarkung Danewitz)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Präambel

Die Stadt Biesenthal erlässt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Agri-Photovoltaikanlage Danewitz" als 
Satzung aufgrund der §§ 2, 9, 10 und 12 des Baugesetzbuchs (BauGB).

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus:
Teil I: Planzeichnung

mit Plan (M 1 : 1.000) und Festsetzungen, Hinweise sowie nachrichtliche Übernahmen durch Planzeichen.
Teil II: Textliche Festsetzungen (TF, Teil der Planzeichnung)

mit planungsrechtlichen Festsetzungen sowie Hinweisen und nachrichtlichen Übernahmen
Teil III: Vorhaben- und Erschließungsplan (M 1 : 1.000)

mit Vorhabenbeschreibung
Beigefügt sind gemäß § 2a BauGB: Begründung (Teil A) mit Umweltbericht (Teil B).

(4) Einfriedungen
Hinweis: Weitere Anforderungen an die Gestaltung von Einfriedungen sind unter TF 10 (1) festgesetzt.

1. Zwischen Geländeoberkante und Unterkante Zaun ist ein Abstand von mind. 15 cm einzuhalten. Sockel sind 
unzulässig.

2. Stacheldraht in Bodennähe ist unzulässig. Sofern aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht zwingend 
erforderlich ist auch der Übersteigschutz ohne Stacheldraht auszuführen.
Hinweis: Sofern eine wolfsabweisende Einzäunung aufgrund von Weidetierhaltung erforderlich ist, kann die 
Bauausführung unter Berücksichtigung der Festsetzungen wie in der Begründung unter Kapitel 6.7.3 
aufgeführt gestaltet werden, um die Durchlässigkeit für Klein- und Mittelsäuger zu gewährleisten.

(5) Beleuchtung
1. Eine Beleuchtung der Freiflächenphotovoltaikanlage ist nicht zulässig, abgesehen von der Verwendung

mobilen Lichts bei erforderlichen nächtlichen Wartungsarbeiten und bei Störfällen.
Für die Gebäude innerhalb des Geltungsbereichs ist eine Außenbeleuchtung für Wartungszwecke oder aus
versicherungsrechtlichen Gründen zulässig. Diese darf nicht dauerhaft, sondern lediglich bei Anwesenheit von
Personen in Betrieb sein. Sollte aus versicherungsrechtlichen Gründen eine dauerhafte Beleuchtung
erforderlich sein, so ist die Installation mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

2. Insektenverträgliche Beleuchtung
a. Für die nach Nr. 1 zulässige Beleuchtung sind insektenverträgliche Leuchtmittel zu verwenden 

(z. B. Natriumdampflampen und LED-Leuchten mit einem geeigneten insektenverträglichen Farbton, z. B. 
Warmweiß, Gelblich, Orange, Amber, Farbtemperatur CCT von 3000 K oder weniger Kelvin).

b. Die verwendeten Leuchtmittel sind so auszurichten, dass das Licht nur auf ökologisch nicht sensible 
Betriebsflächen nach unten fällt (Vermeidung von Streulicht).

c. Angrenzende Waldbereiche sowie Ausgleichs- und Grünflächen sind als lichtarme Dunkelräume zu 
erhalten.

d. Die Beleuchtungskörper müssen rundum geschlossen sein.
(7) Durchführung der grünordnerischen Maßnahmen

Die festgesetzten Pflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der Baumaßnahme folgenden Pflanzperiode 
durchzuführen.

TF 8 Immissionsschutz, Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
(gem. § 12 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Blendwirkungen durch die Solarmodule sind durch geeignete Maßnahmen (wie z. B. durch die Anordnung der 
Module, den Einsatz spezieller Beschichtungen) zu vermeiden.

TF 9 Örtliche Bauvorschriften
(gem. § 12 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB, § 87 BbgBO)

Hinweis: Mit Geldbuße bis zu 500.000 Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer im 
Bebauungsplan enthaltenen örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt (§ 85 BbgBO).

(1) Einfriedungen
Hinweis: Weitere Anforderungen an die Gestaltung von Einfriedungen sind unter TF 7 (4) festgesetzt.

1. Einfriedungen inkl. Übersteigschutz sind in offener Gestaltung (z. B. Stabgitterzaun, Maschendrahtzaun) 
auszuführen.

2. Die Höhe der Einfriedung darf inkl. Übersteigschutz max. 2,40 m betragen, bezogen auf die 
Geländeoberkante.

(2) Werbeanlagen sind nicht zulässig.
(3) Masten für Videoüberwachung dürfen eine Höhe von bis zu 6,0 m über der natürlichen Geländeoberfläche 

aufweisen. Es ist dabei maximal 1 Mast entlang der Einfriedung alle 100 - 120 m zulässig. Sollten Masten 
innerhalb der Sondergebietsflächen versicherungsrechtlich erforderlich sein, so ist in Summe je Hektar 
Sondergebietsfläche 1 Mast zulässig.

TEXTLICHE HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN
Detaillierte Ausführungen zu den hier aufgeführten textlichen Hinweisen und nachrichtlichen Übernahmen sowie 
weitere Hinweise finden sich umfänglich in der Begründung (Teil A) zum Bebauungsplan unter der Kapitel 9.

H1 Agri-Photovoltaik-Anlagen – Anforderungen an die landwirtschaftliche Hauptnutzung (DIN SPEC 
91434:2021-05)
Vom Vorhabenträger ist vorgesehen, die Normen der DIN SPEC 91434:2021-05 für die Planung und den 
Betrieb von Agri-PV-Anlagen heranzuziehen.

H2 Artenschutz
Die Belange des besonderen Artenschutzes sind konkret im Zulassungsverfahren (Baugenehmigungsver- 
fahren) zu berücksichtigen und wirken nur mittelbar auf Ebene der Bauleitplanung. Es wird daher auf die 
Anwendung der unmittelbar geltenden artenschutzrechtlichen Regelungen des Gesetzes über Naturschutz 
und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) in der 
jeweils geltenden Fassung, insbesondere auf die Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte 
andere Tier- und Pflanzenarten nach §§ 44 ff., und der Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV) vom 16.02.2005 (BGBl. I S. 258 [896]) 
hingewiesen. Die Vollziehbarkeit des Bebauungsplans ist unter Berücksichtigung artenschutzrechtlicher 
Anforderungen gewährleistet: Zur Prüfung wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB, Grünstifter 
SDJS GmbH; Stand Januar 2026) erstellt. Bei Umsetzung der darin vorgesehenen Maßnahmen sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen der vorkommenden Arten zu erwarten. Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG können durch Vermeidungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Sicherung der ökologischen 
Funktionalität (CEF) ausgeschlossen werden. Die nachfolgenden Maßnahmen sind verbindlich im 
Bebauungsplan und/oder im städtebaulichen Vertrag (sbV) festgelegt und im Umweltbericht (Kapitel 3) 
ausführlich beschrieben:
• Zeitraum der Baufeldfreimachung und Baumaßnahmen: Bauarbeiten dürfen nicht zwischen dem 

01.03. und dem 30.09. eines Jahres durchgeführt werden. Wenn ein Brutvorkommen zu einem anderen 
Zeitpunkt durch eine fachgutachterliche Kontrolle ausgeschlossen werden kann, ist die Baufeldräumung 
auch außerhalb dieses Zeitfensters möglich. In diesem Fall muss eine Ökologische Baubegleitung 
(ÖBB) erfolgen. (sbV)

• Ökologische Baubegleitung muss bei Bedarf bei der Baufeldfreimachung innerhalb der Brutzeiten 
(zwischen 01.03. und 30.09. eines Jahres) und bei ggf. notwendigen Gehölzfällung durch einen 
Sachverständigen erfolgen. (sbV)

• Begrenzung der Bauflächen auf ein Mindestmaß. (sbV)
• Erhalt der Geländedurchlässigkeit durch Zaunmindestabstände von mind. 15 cm zum Boden. 

(vgl. TF 7 (4))
• Fachgerechtes Abräumen des Oberbodens und Rekultivierung der Arbeitsstreifen und Baustellen- 

einrichtungsflächen. (sbV)
• CEF-Maßnahme für den projektbedingten Verlust von 6 Feldlerchenrevieren: Schaffung von 

Acker-Blühbrachen in einem Umfang von insgesamt 1,8 ha. (sbV)
Hinweis: Da die intern verfügbaren naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen aufgrund der umliegenden 
Gehölze, die als Kulissen wirken, den Anforderungen der erforderlichen Maßnahmenflächen nicht 
entsprechen, sind externe Ausgleichsflächen bereitzustellen. Hierzu eignen sich im Umfeld mehrere 
Flächen, die aktuell noch sondiert werden. Die Festlegung der Flächen erfolgt im weiteren Verfahren in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde.

H3 Denkmalschutz
Gemäß Denkmalliste des Landes Brandenburg befindet sich im unmittelbaren Umfeld südlich des Plangebiets 
das Bodendenkmal "Siedlung Urgeschichte" mit der Aktennummer 40578. Es wird auf die denkmalschutz- 
rechtlichen Vorgaben des Landes Brandenburgs insbesondere der § 7 Abs. 3, § 9 und § 11 des Gesetzes 
über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) hingewiesen.

H4 Brandschutz
Zur Sicherstellung von Löschmaßnahmen ist eine Mindestlöschwassermenge von 3.000 l einsatzbereit 
vorzuhalten.

H5 Wasserwirtschaft
Oberflächengewässer/ Gewässerrandstreifen: An der südlichen Grenze des Geltungsbereichs verläuft der 
Grenzgraben Danewitz (Gewässer II. Ordnung). Der Gewässerrandstreifen beträgt 5 Meter ab Böschungs- 
oberkante vom Graben zu beiden Seiten und ist aufgrund der ökologischen Funktion zu erhalten (§ 38 
Wasserhaushaltsgesetz - WHG). Dieser Streifen ist auch zur Gewässerunterhaltung freizuhalten (§ 87 (1) 
BbgWG). Die Gewässerunterhaltung darf durch die geplante Baumaßnahme nicht beeinflusst werden und die 
Zufahrt zum Gewässer muss für Unterhaltungsfahrzeuge gesichert werden. Die Pflicht der Unterhaltung 
obliegt nach § 79 Abs. 1 Nr. 2 BbgWG den Unterhaltungsverbänden (hier: Wasser- und Bodenverband 
„Finowfließ“). Sollten bauliche Anlagen am Gewässer (5-Meter-Bereich) geplant sein, sind diese nach § 87 
BbgWG erlaubnispflichtig.

H6 Kreisstraße K6005
Westlich des Geltungsbereichs verläuft die Kreisstraße K6005. Es wird auf die Bauverbots- und die 
Baubeschränkungszonen gemäß § 24 Abs. 1 und Abs. 2 Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) 
hingewiesen und auf die Möglichkeit der Ausnahmegenehmigung nach § 24 Abs. 9 BbgStrG. Mit Schreiben 
vom 11.09.2025 teilte die Straßenbaubehörde ihr Einverständnis zur Überschreitung der Bauverbotszone mit.

H7 Überwachung
Die Stadt Biesenthal, vertreten durch das Amt Biesenthal-Barnim, überwacht gem. § 4c BauGB die 
erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um 
insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, 
geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

H8 Einsichtnahmevermerk
Die genannten Normen, Richtlinien, Verordnungen und (DIN-)Vorschriften können beim Fachbereich 
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Dienstort 
Plottkeallee 5, 16359 Biesenthal, zu den Dienstzeiten eingesehen werden.

5. Versorgungsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen
Zweckbestimmung: Gas (Bestand, EWE Netz GmbH)
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